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@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.07.2025

Auf Turnusarzte, die eine praktische Ausbildung zum Arzt fur Allgemeinmedizin vor dem 1. Janner 1995 begonnen
haben, ist 8 7 Abs. 4 nicht anzuwenden. Solche Turnusarzte kénnen jedoch einen Teil der praktischen Ausbildung in der
Dauer von sechs Monaten in Einrichtungen, die der medizinischen Erstversorgung dienen, insbesondere in Lehrpraxen
freiberuflich tatiger Arzte fir Allgemeinmedizin oder in fir die Ausbildung zum Arzt fir Allgemeinmedizin anerkannten
Lehrgruppenpraxen, in fir die Ausbildung zum Arzt fur Allgemeinmedizin anerkannten Lehrambulatorien, in
geeigneten Ambulanzen von als Ausbildungsstatten fir die Ausbildung zum Arzt fir Allgemeinmedizin anerkannten
Krankenanstalten oder in vergleichbaren Einrichtungen absolvieren. Soweit es mit der Erreichung des
Ausbildungszieles auf den einzelnen Gebieten vereinbar ist, kbnnen weitere sechs Monate in solchen Einrichtungen
oder auch in anerkannten Lehrpraxen freiberuflich tatiger Facharzte oder in fur die Ausbildung zum Facharzt
anerkannten Lehrambulatorien, die nicht der medizinischen Erstversorgung dienen, absolviert werden. Die
anrechenbare Gesamtdauer der in Einrichtungen der medizinischen Erstversorgung, sonstigen Lehrpraxen bzw.
Lehrgruppenpraxen oder Lehrambulatorien absolvierten praktischen Ausbildung betragt insgesamt héchstens zwolf
Monate.

In Kraft seit 11.08.2001 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/aerzteg/paragraf/7
file:///

	§ 206 ÄrzteG 1998
	ÄrzteG 1998 - Ärztegesetz 1998


